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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Netzschkau 
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…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Freibades der Stadt Netzschkau 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, i.V. mit § 
2 und 9 Abs. 1 des Sächsischen Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (SächsGVBl. S. 876) geändert worden ist, hat der Stadtrat 
der Stadt Netzschkau am26. November 2024 folgende  
 
3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibades 
der Stadt Netzschkau beschlossen: 
 
§ 1 Änderungsbestimmungen 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibades der 
Stadt Netzschkau vom 29.04.2010, veröffentlicht im „Netzschkauer Stadtanzeiger“ am 
19.05.2010, zuletzt geändert durch Satzung vom 07.05.2015 wird wie folgt geändert: 
 
Das Benutzungsgebührenverzeichnis für das Freibad der Stadt Netzschkau als Anlage  
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibades der Stadt 
Netzschkau, welches entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 2 Anlage der Satzung ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

1. Die Gebühr für die Tageskarte Erwachsene erhöht sich von 2,00 € auf „3,00 €“. 

2. Die Gebühr für die Jahreskarte Erwachsene erhöht sich von 40,00 € auf „60,00 €“. 

 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Netzschkau, den 28.11.2024 
 
 
 
Mike Purfürst 
Bürgermeister 

Stadtverwaltung Netzschkau 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO):  
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist; 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind; 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzes-

widrigkeit widersprochen hat; 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadt unter 

Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 SächsGemO geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
§ 4 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 SächsGemO sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung 
der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
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